
Klage, eingereicht am 3. August 2012 — Grupo Flexi de 
León/HABM (FLEXI) 

(Rechtssache T-352/12) 

(2012/C 331/49) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Klägerin: Grupo Flexi de León, SA de CV (León, Mexiko) (Pro­
zessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Zarobe) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die im Beschwerdeverfahren zur Anmeldung der Gemein­
schaftsmarke Nr. 9532797 „FLEXI“ ergangene Entscheidung 
der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts 
für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 
4. Mai 2012 in der Sache R 1335/2011-2 aufzuheben; 

— dem Beklagten die Kosten für das Verfahren vor dem Ge­
richt aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „FLEXI“ für Waren der 
Klassen 18 und 25 — Anmeldung der Gemeinschaftsmarke Nr. 
9532797. 

Entscheidung des Prüfers: Zurückweisung der Anmeldung. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer­
de. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c und b der 
Verordnung Nr. 207/2009. 

Klage, eingereicht am 20. August 2012 — El Corte Inglés/ 
HABM — Apro Tech (APRO) 

(Rechtssache T-372/12) 

(2012/C 331/50) 

Sprache der Klageschrift: Spanisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanien) (Prozessbevoll­
mächtigte: Rechtsanwälte E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo und I. 
Munilla Muñoz) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Apro 
Tech Co., Ltd (Taichung Hsien, Taiwan) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har­
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 25. Mai 2012 in der Sache R 
196/2011-2 aufzuheben und festzustellen, dass der Be­
schwerde der Widersprechenden vor dem HABM nach Art. 
8 Abs. 1 Buchst. b GMV hätte stattgegeben, und die Ent­
scheidung der Widerspruchsabteilung, die Gemeinschafts­
marke Nr. 8253551 „APRO“ (Wortbildmarke) insgesamt 
zur Eintragung zuzulassen, hätte aufgehoben werden müs­
sen; 

— dem oder den Beteiligten, die der vorliegenden Klage ent­
gegentreten, die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Apro Tech Co., Ltd. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „APRO“ für Waren der 
Klasse 12 — Anmeldung der Gemeinschaftsmarke Nr. 
8253551. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen­
recht: Nationale und Gemeinschaftsbildmarke „B-PRO by Boo­
merang“ und Gemeinschaftswortmarken „PRO MOUNTAIN“ 
und „PRO OUTDOOR“ für Waren in Klasse 12. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider­
spruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer­
de. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord­
nung Nr. 207/2009. 

Klage, eingereicht am 21. August 2012 — Hellenische 
Republik/Kommission 

(Rechtssache T-376/12) 

(2012/C 331/51) 

Verfahrenssprache: Griechisch 

Parteien 

Klägerin: Hellenische Republik (Prozessbevollmächtigte: I. 
Chalkias, E. Leftheriotou und S. Papaioannou) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— der Klage stattzugeben;
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— den Durchführungsbeschluss 2012/336/EU der Kommission 
vom 22. Juni 2012 über den Ausschluss bestimmter von 
den Mitgliedstaaten zulasten des Europäischen Ausrichtungs- 
und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abtei­
lung Garantie, des Europäischen Garantiefonds für die Land­
wirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschafts­
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ge­
tätigter Ausgaben von der Finanzierung durch die Europäi­
sche Union (bekannt gegeben unter Aktenzeichen K[2012] 
3838 und veröffentlicht im ABl. L 165 vom 26.6.2012, 
S. 83) für nichtig zu erklären, soweit er die finanziellen 
Berichtigungen zulasten der Hellenischen Republik hinsicht­
lich getrockneter Weintrauben und der rechtswidrigen An­
pflanzung von Rebstöcken betrifft; 

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Hellenische Republik beantragt mit ihrer Klage die Nichtig­
erklärung des Durchführungsbeschlusses der Kommission vom 
22. Juni 2012 über den Ausschluss bestimmter von den Mit­
gliedstaaten zulasten des Europäischen Ausrichtungs- und Ga­
rantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, 
des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) 
und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) getätigter Ausgaben von der Fi­
nanzierung durch die Europäische Union, bekannt gegeben un­
ter Aktenzeichen K(2012) 3838 und veröffentlicht im ABl. 
L 165 vom 26.6.2012, S. 83 (2012/336/EU), soweit er die 
finanziellen Berichtigungen zulasten der Hellenischen Republik 
hinsichtlich getrockneter Weintrauben und der rechtswidrigen 
Anpflanzung von Rebstöcken betrifft. 

Zur Berichtigung für getrocknete Weintrauben trägt die Klägerin 
erstens vor, dass die vorgenommenen Berichtigungen von 
100 % bei Sultaninen und 25 % bei Korinthen in Zusammen­
hang mit der Verringerung des Mindestertrags, der Spezialisie­
rung der Rebflächen sowie den tatsächlichen Erträgen und Lie­
ferungen auf einer unrichtigen Beurteilung des Sachverhalts und 
einer fehlerhaften Auslegung und Anwendung von Art. 3 Abs. 2 
vierter Gedankenstrich der Verordnung 1621/99 ( 1 ) beruhten. 

Zweitens macht sie geltend, der angefochtene Beschluss sei 
rechtswidrig und für nichtig zu erklären, weil die von der Kom­
mission vorgenommene pauschale Berichtigung von 100 % bei 
Sultaninen und 25 % bei Korinthen in Zusammenhang mit 
Mängeln in Bezug auf die Verringerung des Mindestertrags, 
die Nichteinhaltung der geforderten Spezialisierung der Rebflä­
chen und die tatsächlichen Erträge und Lieferungen auf einer 
fehlerhaften Auslegung und Anwendung des Anhangs 2 des 
Dokuments Nr. VI/5330/97, des Anhangs 17 des Dokuments 
AGRI/17933/2000 und des Dokuments AGRI/60637/2006 be­
ruhe, Begründungsmängel enthalte, in einem unangemessenen 
Verhältnis zu den festgestellten Mängeln stehe und den Ermes­
sensspielraum der Kommission überschreite. 

Zur Anpflanzung von Rebstöcken ohne (Neu-)Anpflanzungs­
rechte trägt die Klägerin erstens vor, dass die von der Kommis­
sion vorgenommene finanzielle Berichtigung rechtswidrig und 
für nichtig zu erklären sei, da sie a) unter Verstoß gegen Art. 7 
Abs. 4 der Verordnung 1258/99 ( 2 ), jetzt Art. 31 der Verord­

nung 1290/2005 ( 3 ), Ausgaben ausschließe, die mehr als 24 
Monate vor der Veröffentlichung der Ergebnisse der Prüfung 
der Kommission getätigt worden seien, und b) gegen den 
Grundsatz der Rechtssicherheit verstoße und die Rechte der 
Klägerin auf Verteidigung und auf Untermauerung ihres Vor­
bringens schwäche, weil sie auf Ereignisse und Handlungen ver­
gangener Jahrzehnte zurückwirke. 

Drittens beruhe die Ansicht der Kommission, die nach Art. 2 
Abs. 3 Buchst. a der Verordnung 1493/1999 ( 4 ) genehmigten 
Flächen seien nicht im Einklang mit dieser Vorschrift genehmigt 
worden, da die zum Zeitpunkt der Bearbeitung der Genehmi­
gungsanträge nicht vollendete Weinbaukartei die zur Kontrolle 
von Abweichungen erforderlichen Garantien nicht habe leisten 
können, auf Sachverhaltsirrtümern. 

Viertens sei der angefochtene Beschluss rechtswidrig und für 
nichtig zu erklären, da die vorgenommene Berichtigung und 
die dafür in analoger Anwendung von Art. 86 der Verordnung 
479/2008 ( 5 ) herangezogene Berechnungsmethode gegen Art. 
31 der Verordnung 1290/2005 und gegen die im Dokument 
VI/5330/87 festgelegten Leitlinien verstoße und die Anwendung 
dieser Methode zu unverhältnismäßigen Ergebnissen in Bezug 
auf die festgestellten Mängel führe. 

Fünftens trägt die Klägerin vor, die Bemessung der nach Art. 2 
Abs. 3 Buchst. a der Verordnung 1493/1999 genehmigten Ge­
samtfläche mit 7 112,04 Hektar und des Durchschnittswerts der 
Anpflanzungsrechte mit 1 500 Euro je Hektar durch die Kom­
mission beruhe auf Sachverhaltsirrtümern, sei mangelhaft be­
gründet und verstoße gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1621/1999 der Kommission vom 22. Juli 
1999 mit Durchführungsvorschriften zur Festsetzung der Beihilfe 
für die Erzeugung von Weintrauben bestimmter Sorten zur Gewin­
nung getrockneter Weintrauben gemäß Verordnung (EG) Nr. 
2201/96 des Rates. 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über 
die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik. 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 21. Juni 2005 über 
die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik. 

( 4 ) Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über 
die gemeinsame Marktorganisation für Wein. 

( 5 ) Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates vom 29. April 2008 über 
die gemeinsame Marktorganisation für Wein, zur Änderung der Ver­
ordnungen (EG) Nr. 1493/1999, (EG) Nr. 1782/2003, (EG) Nr. 
1290/2005, (EG) Nr. 3/2008 und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 2392/86 und (EG) Nr. 1493/1999. 

Klage, eingereicht am 22. August 2012 — Spa Monopole/ 
HABM — Olivar Del Desierto (OLEOSPA) 

(Rechtssache T-377/12) 

(2012/C 331/52) 

Sprache der Klageschrift: Französisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV 
(Spa, Belgien) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte L. De 
Brouwer, E. Cornu und É. De Gryse)
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